
Mitte:]lungen der Ordenskorrespondenz
(abgeschlossen arz  . 1967)

VERLAUTBARUNGEN So wird der Gehorsam Angleichung
DES VATERS Christus Er wird Vereinigung mıit

Christus un:! all denen, welche flr uns

In der Generalaudienz VO Oktober Christi Apostel un!: SGtellvertreter sind“.
1966 hat der Heilige ater die rage des Das Verhältnis zwischen denen, die be-
Kirchlichen Gehorsams behan- fehlen, und denen, die gehorchen,
delt Er führte Aaus : Aihr 1lst zwischen denen, die ın der Kirche mit
den 7Zustand eifriger Erneuerung, 1n dem Autorität ausgestattet sind und denen, die
die Kirche sich befindet Ihr spur den ihr unterstehen, habe 1mMm Konzil ine Neu-
Ansporn des Heiligen Geistes, AQUuUS$Ss Iräg- bestätigung, Reinigung, Vervollkomm:-
heit un: Lauigkeit un Angleichung nung und Fassung erhalten (vgl
den Weltgeist herauszukommen und für Kirchenkonstitution und 37);
die Kirche etiwas Gutes und Nützliches nicht ber 1n dem 5inn, dafß ine radikale
wirken .. Wessen bedarf die Kirche 1n AÄAnderung des Verhältnisses zwischen
dieser Stunde Vor allem? Die cehr e1n- Autorität un Gehorsam eingetreten Ge1
fache Antwort lautet: des Gehor- un: beide sich LLUT ın einem Dialog HC
5a mıs Nicht sehr des äußeren, genüberständen, der War die Autorität
passıven, ausführenden Gehorsams, alg binde, den Gehorsam ber freistelle.
vielmehr des inneren, spontanen Geistes (Schweizerische Kirchenzeitung, 44/
des Gehorsams ...“ Wegen einer geWI1S- 190606, 573 f
GE  $ Unbotmäßigkeit In einzelnen reisen Zum selben Thema — Autoritätund
des Gottesvolkes cel notwendig, dar- ©  - C außerte sich der aps
über sprechen; enn „wIle soll der in einer Ansprache < die rund 15 OQOQO

Geist, die Werke und der Aufbau der Teilnehmerinnen der außerordentlichen
Kirche erneuer werden, wWenn 6S1e 1n sich Versammlung der Union der höheren
nicht gemeinschaftlich denk+t?” Wie sollten Ordensoberinnen ltaliens. Dabei
WITr den getirennten Brüdern gehen, betonte < daß die kluge Ausübung der
nın WIT unter uns un 1ın der Autorität wWI1e uch die richtige Übung des
Liebe erkaltet sind? Das Konzil hat VOonmn Gehorsams uch 1n uUulseielr eit 1n einer
den Rechten der Person, des Gewissens, Ordensgemeinschaft notwendig cselen. Die
der Freiheit gesprochen; ber hat uch Gemeinschaft un: der Geist des Ordens-
das Thema des Gehorsams nicht über- lebens waren ın ataler Weise kompro-
saAangen ”  1r glauben, daß sowohl der muitiert, wenn ihnen Autorität un Gehor-
Geist als uch die Formen des Gehorsams SA ehlten“. „Aber die iıne wWIe die
VO Konzil 1nNne Erneuerung erhalten.“ ere verlangen heute nach uwen, höhe-
Wer den Kern der Lehre des Konzils Vel- vcn, der kirchlichen Gemeinschaft WUTr-
standen habe, der WI1SSe, „daß der (Ge- digen Formen, die dem Geist Jesu Christi
horsam nicht in erster Linie eine rein mehr entsprechen. Dieses doppelte Pro-
formelle, juridische Befolgung der Kr blem der Autoritaäat un des Gehorsams
chengesetze und Unterwerfung unter die MuUu: eines der bei der Umarbeitung der
Autorität der Kirche ist, sondern eın E1in- Regeln un: bei der Evolution der religiö-
gehen auf das Geheimnis Christi, der 55©  } Mentalität meisten studierten
uns durch den Gehorsam hat Themen se1in. Es erfordert Aufmerksam-
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keit, Klugheit un: Vertrauen, den und der IL apostolische Einsatz VO.

Ordensgeist gepragt seıin  L (L’OsservatoreLösungen führen, welche die eit Vel-

langt un das Konzil üunscht.“” (L’Osser- Komano 267 1967)
vatore RKomano 11,. VO 67)
Miıt dem Thema Konzil und Er- POSTK:  ILIARE ERNEUERUNG
NC  NS des Ordenslebens Geschäftsordnung FÜr die Bischofssynode
befaßte sich aps Paul V1 iın einer An-

Unter dem atum des Dezember 1966sprache VorT den Abtissinnen un Priorin- approbierte der Heilige ater ıne © -
HE  > der Benediktinerklöster ltaliens. „Das schäftsordnung („Regolamento”)
Konzil ist ıne Erneuerung keine Revolu- über die Konstitulerung un die Arbeits-
Hon  ( Der erste Leitgedanke mMUusse die we1lse der Bischofssynode. Die
Ireue ZU. rsprung sSein. Man musse Normen dieser Geschäftsordnung, die
Verftfrauen z Autoritat der durch das Gtaatssekretariat veröffentlicht

ch haben, die auf Erneuerung des wurde, sind als Ausführungsbestimmun-
Ordenslebens dringt. „Empfindet diesen

SCn dem Ootupropr10 VO: 1615 Sep-
Aufruf nicht als Beleidigung, als ob bei tember 1965 über die Schaffung der Bi-
uch un ın eUueTelN Klöstern einen Z schofssynode werten (vgl 6I 1965,
stand des Niederganges voraussetze“”. Die 428) (L’Osservatore Komano Il. 296 \“ /R

Notwendigkeit der Reform bestehe, „weil 1966)
die Aufgabe, die über eueren Leben
schwebt, die Vollkommenheit, 6c1e uUuNeT- 17 Einberufung der Bischofssynode
bittlich verlangt”. LEine rechte Erneuerung In der Weihnachtsansprache das Kar-
werde dartun, dafß die Ordensweihe nicht dinalskollegium gab der aps bekannt,
1m egensatz Z menschlichen Freiheit da{fls die Bischofssynode erstmals ZU

steht un: nicht nutzlos ist für die (e- Fest des heiligen Michael,
meinschaft. (Schweizerische Kirchenzeitung einberutfen werde; die Sit-
n. 47/1966, 621—624). zZungen werden voraussichtlich his ZUu

Fest des heiligen Raphael, Oktober,Am November 1966 sprach der Heilige
Vater VOrLr den Generalobern der Orden dauern (L’Osservatore RKomano n 296 V,

2 1966)ber das Thema Ordensprofeß
und Priestertum Der Papst wI1es T Neuordnung des Ablaßwesens
darauf hin, dafß 1ın der Kirche die Am Januar 1967 erließ aps Paul N
Verbindung zwischen Mönchtum un Prie- die Apostolische Konstitution „Indulgen-
tertum gyegeben habe, wennglefch die Ar

tiarum Doctrina”, wodurch das
zente zeitweilig verschieden gesetzt WOTI -

W e e  a geordnet wird. Nach bibli-
den sind. Das Konzil habe einerseits nicht schen und geschichtlichen Ausführungen
den Mönchspriester abschaffen wollen, über die Begründung des Ablasses un
dessen hauptsächlicher priesterlicher Dienst über die kirchliche Ablaßpraxis werden
1n der Feier der Messe besteht, gemäß NeUe Normen gegeben, durch die die ent-
den Gedanken, die 1 Priesterdekret gegenstehende bisherige Ablaßordnung,
15 entwickelt werden. Anderseits solle die das kirchliche Rechtsbuch enthält,
ber die Verbindung VO  a Priestertum und außer Kraft gesetzt wird
Profeß einer Aktivität führen, die BC-

Wortlaut der Normentragen ist VO  } der Haltung, die 1mMm Or-
densdekret I ausgesprochen wird „Das über den Ablaß Der Ablaß ist

die 7in. Ordensleben der Mitglieder muß Nachlassung der
VO  } apostolischem Geist durchdrungen chen Gtrafe VO ott für Sün-

187



Wenn die volle Disposition dieser Artden, ie, Was die Sündenschuld angeht,
schon gesühnt un vergeben sind; diesen fehlt der vorgenannte Bedingungen

unbeschadet Vorschrift IL, für die „Ver-Abla{is gewinnt der Christgläubige, der
hinderten“ nicht erfüllt werden, wirdrecht dafür disponiert ist, unter festgeleg-

ten Bedingungen mıit Hilfe der Kirche, die der Ablaß L1LLUT ein teilweiser se1in.

als Heilsvermittlerin den Schatz der (Ge=- Die drei Bedingungen können
nugiuunge Christi un der Heiligen mehreren verschiedenen agen VOTLT der

austeilt un anwendet. nach Ausführung des vorgeschriebenen
teilweise enr Werkes erfüllt werden; ist jedoch angse-Der Ablafß ist

vollkommen, Je nachdem VO  > der MESSEIL, daß die Kommunion und das (S@-
bet nach der Meinung des Heiligen Vatersfür die CSünden geschuldeten zeitlichen

GStrafe Z eil der g amlZ befreit. gleichen Tag erfolgen, dem das
vorgeschriebene Werk verrichtet wird.

Sowohl die Teilablässe wıe die voll-
kommenen Ablässe können sS{ie alle einer einzıigen sakramentalenMit
den Verstorbenen fFfürbitt- ht (als Bedingung) können meh-

reTre vollkommene Ablässe WEeTl-zugewendet werden.
Der Ja wird künftig 1L1U!T den; mıiıt einer eucharistischen Kommunion

und einem Gebet nach Meinung des He1i-mehr mit den Worten „teilweiser Ablaß“
bezeichnet werden, miıt keinerlei ufü- ligen Vaters wird jedoch LLUT 11 einziıiger

vollkommener Ablaßder Bestimmung VO  } agen und
Jahren. 1ı10. Die Bedingung des Gebetes

Dem Christgläubigen, der, wenigstens nach Meinung des Heiligen Vaters wird
voll erfüllt, WE nach seiner Meinungreuigen Herzens, das mit einem Teilablaß

versehene vollbringt, wird durch einmal das Vaterunser und Ave Marıa BC-
die Hilfe der Kirche ebensoviel Nachlaß betet wird; wobei jedoch den einzelnen
der zeitlichen Sündenstrafen gewährt als Gläubigen die Vollmacht gegeben ıst, 308

selbst schon durch sSeine Handlung anderes Gebet je nach der Frömmigkeit
empfangen hat un der Verehrung gegenüber dem römı1-

schen aps verrichten.6. Der vollkommene Ablaß kann
lediglich einmal Jag Wel1l- Bei unveränderter Fortdauer, der den
den, unbeschadet der Vorschrift i 18 für Beichtvätern mit can. 935 des kirch-
die „1Im Augenblick ihres Todes” Befind- lichen Rechtsbuches verliehenen Vollmacht,
lichen. Der ber kann, für die „Verhinderten“ sowohl das VOTI-

wenn nicht ausdrücklich anderes für ihn geschriebene Werk wıe uch die Bedin-
bestimmt ist, mehrmals Tag geWONNEN gzungen der Ablässe umzuwandeln, kön-
werden. 1111 die Ortsoberhirten jenen Gläubigen,

Zur Gewilnnung des VOLL- über die s1e nach Norm des Rechts oill-
kommenen Ablasses sind erfor- macht haben, wenn diese ın Orten
derlich die Ausführung des mıiıt dem Ab- wohnen, s1e auf keine Weise der
la beschenkten Werkes un die Erfüllung wenigstens recht schwer ZUr Beichte der
der folgenden drei Bedingungen: ZUr Kommunilion gehen können, gewäh-
cakramentale Beichte, eucharistische Kom- HDL daß diese den vollkommenen Ablaß
imunion un Gebet nach Meinung des gewiınnen können ohne augenblickliche
Heiligen Vaters Darüber hinaus ist — (aktuelle) Beichte un Kommunion, falls
forderlich, dafß jegliche Neigung (jeder Sie 1LLUL reumütigen erzens sind un den

Affekt) irgendeiner, uch Jäßlichen festen Vorsatz haben, sobald als möglich
Sünde ausgeschlossen und beseitigt wird die genannten Sakramente empfangen.
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Die Einteilung der Ablässe 1n - 16 Das ZUT Gewinnung eines mıiıt einer
Kirche der Kapelle verbundenen Ablas-nale, reale un lokale findet keine weitere

Verwendung, damit klarer fest- 525 vorgeschriebene Werk e

£frommer BesücHh; wobei das Vater-steht, daß die Handlungen der
auch wWenll G1e bisweilen un das Glaubensbekenntnis

mıit einer Sache der einem Ort verbun- beten sind.
den sind, mit Ablässen bereichert werden. Der Christgläubige, der einen An-«=-
1620 Das amtliche kirchliche dachtsgegenstand (Kruzifix, Kreuz,
laßverzeichnis wird untier der Rosenkranz, Skapulier, Medaille), der von

Rücksicht un Maßgabe revidiert un: neu irgendeinem Priester rechtmäßig geweiht
bearbeitet werden, daß lediglich die ist, in frommer Gesinnung gebraucht, P1-

hauptsächlichen Gebete un hauptsächli- langt einen Teilablaß. Wenn ber der
chen Werke der Frömmigkeit, Liebe un Andachtsgegenstand (0)801 Heiligen Vater
Buße mıit Ablässen versehen werden. der einem Bischof geweiht ist, kannn der

Die Verzeichnisse un Sammlungen Christgläubige, der den Gegenstand in

der Ablässe der Orden und Kon- frommer Gesinnung gebraucht, uch eıinen

gregatiıonen SOWI1Ee der Gesellschaften, die vollkommenen Ablaß gewinnen, und War

hne Gelübde ın Gemeinschaft leben, un Fest der heiligen Apostel eier un
der Säkularinstitute, wı1ıe uch der from- Paul (29. an wobei jedoch zugleich
INe:  z} Vereinigung der Gläubigen werden 1n irgendeiner rechtmäßigen Formel das
baldmöglichst revidiert, da{fß eın voll- Glaubensbekenntnis anfügen mufif
kommener Ablaß lediglich besonderen,

18 Die fromme Multter Kirche vewährt
VO: Heiligen Stuhl auf Vorschlag des

ferner, we1lll kein Priester haben ist,
obersten Leiters oder, bei frommen Ver-

der dem 1.N Lebensgefahr schwe-
einigungen, des Ortsbischofs festzulegen- benden Christgläubigen die GSa-
den Tagenz}werden kann.

kramente un den päpstlichen egen mi1t
15 In allen Kirchen, öffentlichen dem vemäß Call. 408 € TG damit
Öratorien der uch für deren bundenen vollkommenen Ablaß spenden
rechtmäßige Besucher kann, diesem gulg, wenll recht dispo-
lichen Hauskapellen kann nıert ist, den iın Todesgefahr geW1N-

November der lediglich den Verstor- nenden vollkommenen Ablaß, wenll er
benen zuwendbare vollkommene Ablaß

1LUTLT während seines Lebens gewohnt WAäafl',
werden. In den Pfarrkirchen einige Gebete verrichten. Zur Gewin-

ber kann darüber hinaus zweimal 1mM
NUuNngs dieses vollkommenen Ablasses wird

Jahr ein vollkommener Ablaß geWwONNCH lobenswerter Weise 1n Kruzifix der
werden: Titular- der Patronatsfest Kreuz gebraucht. — Diesen vollkommenen
wWiıie August, dem der „VPortiun- kannn derAblaß in der Todesstunde
kula-Ablaß”“ trifft, der uch einem Christgläubige gewinnen uch wenl)
anderen VO Ordinarius festzulegenden schon gyleichen Jag einen vollkom-
geeigneteren Tag Alle vorgenannten Ablaß erlangt hat
Ablässe können entweder den ben

Die über die vollkommenen Ablässebestimmten agen der mıiıt Zustimmun:
des Ordinarius vorausgehenden der erlassenen Bestimmungen, VOI allem uch

jene in D dieser Normen, finden An-=nachfolgenden Sonntag g weTlIi-

den. Die übrigen, mıit Kirchen der wendung ebenso auft die vollkommenen
Ablässe, die bisher der Gewohnheit nachKapellen verbundenen Ablässe werden

baldmöglichst revidiert, überprüft un „Toties-Quoties-Ablässer BCc-
nannt werden pflegten.nNeu geordnet.
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Die fromme utter Kirche, die sich mıen geschaffen worden sind; der zweıte

der verstorbenen Gläubigen annımmt un eil umgrenzt Zweck un Aufgaben und
sich u11l G1€e kümmert, bestimmt schlie{- Struktur der Organe. Der

af soll das Laienapostolat beilich, dafs unter Abschaffung jeglichen ies-
bezüglichen Privilegs für die Verstorbenen den verschiedenen Völkern fördern,

soll der Hierarchie Ratschläge erteilen unweitgehende Fürbitten bei jedem Meß-
C  8 zulässig sind. (NB Das bisherige Einzelprobleme studieren. Die Stu-

dienkommission „Justitia et DPax  .Altarprivileg ist damit nunmehr mit jeder
Messe jedem Altar verbunden). wird Forschungsergebnisse sammeln un:

die wissenschaftlichen Fortschritte darle-
Die Normen, auf die sich die Ge-

ZCIHL, die auf den verschiedensten Gebieten
Winnung VO  5 Ablässen nunmehr stützt,

gemacht werden (Erziehung, Kultur, Wirt-
treten drei onate nach Veröffentlichung
dieser Konstitution ın den AAS iın Kraft schaft, soziale Fragen, Friedensprobleme).

All das soll untersucht werden auf seine
Die mıit dem Gebrauch VO  e Andachtsge-
genständen verbundenen Ablässe enden Bedeutung für die Seelsorge, die kirchliche

Lehre un die Apostolatsaufgaben.drei onate nach der Verkündigung die-
ser Konstitutionen iın den AAS Die Beide Organe stehen unter der
Überprüfungen, VO  D denen ın IL. und VO'  m Kardinal Maurice KOY, Erzbischof VO:  5

15 die ede ist, mussen der Apostolischen Quebec.
Pönitentiarie innerhalb eines Jahres — Dem gehören folgende Or-
terbreitet werden ; nach Vollendung zweier densleute als Konsultoren AIl Marco Gre-
Jahre VO Tag des Inkrafttretens dieser ZOr10 McGrath CSC Bischof VO antıagoKORSTELHON verlieren alle . Ablässe, di Veraguas (Panama) un ater Wilhelm
die inzwischen nicht bestätigt worden Möhler, Generaloberer der Pallottiner
sind, alle Kraft un Geltung. Diese Der Studienkommission gehö-
NseTe Bestimmungen un Vorschriften

TE  z folgende Ordensleute als Konsul-
wollen WIFr 1U künftig fest un geltend toren Pater Vincent Cosmao
un: wirksam werden lassen, mıiıt der Er- (Frankreich) un Pater Gerald Mahon,
klärung, soweit diese nötig ist, dafß nichts

mehr einschließlich Generaloberer der Missionsgesellschaft der
egenteiliges gilt, heiligen Josef VO  - Mill-Hill (England).

uch aller apostolischen Konstitutionen (L’Osservatore Romano, 67)
un: Anordnungen, die VO  a} uNnserelm VOr-
gangern herausgegeben wurden, SOWI1E al- Bußordnung
ler übrigen Vorschriften, die besonderer Die Konzilskongregation gab
Erwähnung wert sind und der Abschaf- 1967 hinsichtlich der kirchlichen
fung bedürtfen. (L’Osservatore Komano Bußordnung vgl 7ı 19606, 186 f fol-

V. 9./10. 67) gende Erklärung: Wenn die Bußordnung
La:enrat un Studienkommission VO  o einer schwerwiegenden
„Justit1ia ef Pax  0 Verpflichtung spricht, die Bußtage

Am Januar 1967 veröffentlichte aps halten, ist das nicht hinsichtlich
Paul VI das Motuproprio „Catholicam eines einzelnen Bußtages gemeint, SOI1L-

Christi Ecclesiam“”, mıit dem nach den dern sündigt schwer, wer die Buß-
Wünschen des Konzils wel rgane - ordnung als solche 1ın ihrer Gesamtheit
richtet werden: der Laijenrat un die GStu- mißachtet un! hne jeglichen Entschul-
dienkommission „Gerechtigkeit und rlie- digungsgrund sich nach Quantität un
de”. Der erste eil des päpstlichen Do- Qualität (Menge un Art) beträchtlich
kumentes legt clar, welche Vorstudien - über die Bußvorschrift hinwegsetzt
ernommen wurden, ehe die beiden Gre- Osservatore Komano, . 67)
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Vl Kirchenmusik Laikale klösterliche Verbände sowohl VO:  e

Das Consilium Z Ausführung der 5 Männern als uch VO  3 Frauen, haben
gebeten, da{fs uch 661e gewisse Vollmachtenturgiekonstitution veröffentlichte

März 1967 1m Verein mıiıt der Ritenkon- gebrauchen dürfen, welche den General-
ine AL SE de oberen VO:  5 Priesterordensverbänden durchgregation

M U SCa liturgia”“. In dieser päpstliches Reskript VO November

Instruktion, die letztlich ıne Vervollstän- 1964 delegiert worden sind, soweit sich
Vollmachten handelt, die nicht mi1t derdigung un Weiterführung der Durchfüh-

rungsbestimmungen VO: >6 September klerikalen atur dieser Verbände II1-

menhängen. Darautfhin hat die Religio-1964 sSeın will, wird 1n 69 Punkten dar-
getan, Was über gregorianischen Gesang, sen-Kongregation dem Hl ater apsPaul

VI Bericht erstatiet und fühlt sich 1L1UN-polyphone Kirchenmusik, moderne Musik,
Volksgesang, SOWI1eEe die verschiedenen Mu- mehr kraft Auftrags des Hl Vaters bewo-
sikinstrumente Cn ist mıit Rücksicht SCIL, folgende Bestimmungen treffen,

den genannten klösterlichen Verbän-autf die liturgischen Feiern jedweder Art
Neue Melodien Zu liturgischen Gebrauch den die wohlverdiente Zuneigung —

weılsen un zugleich deren innere Leitungunterliegen der Billigung der Bischofs-
wirksamer machen:onferenz 57) Wo der rechtmäßige (Ge=-

dafß die Den Generaloberen mann-.brauch herrscht, liturgischen licher und weiblicher an a=-exie des Introitus, Offertoriums un der
Communio durch andere Gesänge rsetzt ler Verbände des päpstlichen

Rechts werden folgende Voll-werden, kann diese Gewohnheit nach dem
Urteil der territorialen Autorität (B1- machten übertragen:

ı. (Dispense VOoIl den Unehelichkeitschofskonferenz) beibehalten werden
Voraussetzung 1st jedoch, da{f diese Ge- bei Aufnahme 1Ns Noviziat). S5ie kön-

111e  j mıit Zustimmun: ihres Beirats Kandi-sange bezug haben Z 00 betreffenden
daten für die Aufnahme iın den Ordeneil der Messe un ZU. Fest der Z E
VO Makel der Unehelichkeit dispensierenturgischen eit des Kirchenjahres. Solche
unter der Voraussetzung, daß 61e nichtGesangstexte mussen ebenfalls VO:  5 der

Bischofskonferenz approbiert seıin 32) Es einer sakrilegischen ') der ehebrecheri-
schen Verbindung entstammen.ist darauf hinzuarbeiten, daß das olk die

VO Sach-ihm zukommenden Ordinariumsteile der (Veräußerung
rten). Sie können mıit Zustim-Messe uch 1ın lateinischer Sprache C

sanglich beherrscht 47) ESs steht nichts INUNS ihres Beirats AUS gerechtem Grund
erlauben, daß Sachwerte, die dem klöster-1m Wege bei eın un! derselben liturgi-
lichen Verband gehören, veräußert, Vel-schen Feier volkssprachliche un ateini-

sche Gesänge verwenden. (L’Osserva- pfändet, hypothekarisch belastet, vermie-
tet, ın Erbpacht vergeben werden un: daßtore Komano, e 56 W 67) die juristischen Persönlichkeiten des Ver-

EUE PAÄPSTLICHE VO  EN bandes erlaubterweise Schulden aufneh-
FÜR DIE DEN INEe’  } können bis jener Höchstsumme,
Dekret über welche die nationale der regionale Bi-

Vollmachten £Üür schofskonferenz vorgeschlagen un der Hldelegierte
die Generaloberen klöster- Stuhl gutgeheißen haben
licher Laienverbände des p apst- (Säkularisation).-— Sie können
lichenRechtsvomz3z1.Ma11966. für ihre Untergebenen auf deren Ansu-

! Eine Verbindung, die die Verpflichtungen verletzt, welche aus höherer Weihe der
eindliıcher Profeß erfolgen. Siehe diesem Heft Seite 193.
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chen Vo Ortsoberhirten der Niederlas- SCIl Uun! die übrigen Rechtsvorschriften
SUNg, welcher der Antragsteller zugehört, einzuhalten haben
erwirken, da{fß G61€e VO  5 den zeitlichen (Ge: (Gewährung eines dritten Irien-
lübden dispensiert werden. n1ums für die Hausoberen). —

Sie können miıt Zustimmung ihres Beirats(Aufenthalt außerhalb des
C S1e können mıit Zustim- und nach vorheriger Besprechung mıiıt dem

INUNg ihres Beirats den eigenen Unterge- Ortsoberhirten die Lokaloberen für e1n
drittes Triennıium 1 Amt belassen.benen gyestattien, da®@ G1€e AUS gerechtem

Grund bis ZUT Höchstdauer eines Jahres (Dispense VO:  3 der Ka euze1i.teN-
außerhalb des Klosters leben Diese Er- verpflichtung). Die General-
laubnis kann, wenin krankheitshalber er- oberinnen der Nonnenorden können aus

forderlich, für die Dauer erteilt werden, gerechtem Grund einzelne Ordensfrauen
die notwendig ist. Wenn 61€e zwecks aD O- (moniales!) VO:  - der Verpflichtung ZU.:

stolischer Arbeit erforderlich ist, kann s1e Tagzeitengebet wenn die Nonnen allge-
aus gerechtem Grund uch für länger als meinrechtlich dazu verpflichtet sind) dis-
eın Jahr gegeben werden ınter der Be- pensieren, falls dieselben VO Chorgebet

abwesend BeWESCIH sind. Oder G1e könnendingung, daß die apostolischen Arbeiten
1n Übereinstimmung mıiıt den Zwecken des diese Verpflichtung auch in andere Gebete
betreffenden klösterlichen Verbandes ste- umwandeln. Mit Zustimmung ihres Be1li-
hen und die allgemein- un sonderrecht- rats können 61€e diese Vollmacht uch den
lichen Normen beachtet werden. Oberinnen der einzelnen Klöster subdele-
Mit Zustimmung ihres Beirats können 61e gieren.
diese Vollmacht uch den übrigen höheren In gleicher Weise wird diese Vollmacht

allen Oberinnen eigenberechtigter Non-Ordensoberen subdelegieren; diese dürfen
dann ber davon 19808  H mıit Zustimmung nenklöster gewährt.

IL Erklärung hinsichtlichihres eigenen Beirats Gebrauch machen.
der Ausdehnung dieser o11l-

Vermögensverzicht). Sie machten, der Träger und des (G@=
können mit Zustimmung ihres Beirats ihre
Untergebenen, welche einfache lebens- brauchs der vorgenannten Vollmachten:

(Orden und Kongregatilo-längliche Gelübde abgelegt haben, auf de- n en). Die vorgenannten Vollmachten
Ie  3 Bitte bevollmächtigen, daß s1ie aus Bn stehen den laikalen klösterlichen Verbän-
rechtem Grund un uınter Beachtung der den des päpstlichen Rechts
Regeln der Klugheit auf ihr Vermögen
verzichten. Z (GenossenschaftenohneGe-

lübde und Weltliche nstıtu-
(Änderung des Testaments). t e). — Die vorgenannten Vollmachten sind
Sie können ihren Untergebenen SC uch den Generaloberen der Genossen-

statten, ihr JlTestament äandern. schaften gewährt, die gemeinschaftliches
Mit Zustimmung ihres Beirats können 61e Leben, ber keine öffentlichen Gelübde
diese Vollmacht uch den übrigen höheren haben, wWwenrn 61€e päpstlichen Rechts sind
Oberen ihres Verbandes subdelegieren. (vgl CAC Buch Kapitel); die oll-

(Verlegung des Noviziats) machten, welche ben unter und
Sie können m;+ Zustimmung ihres Bei- genannt sind, stehen uch den General-

rats den Sitz des Novizlats, soweit dieses oberen der Weltlichen Institute des papst-
rechtlich bereits errichtet ist, für ständig lichen Rechts Z wobei Entsprechendes
der vorübergehend 1n eın anderes Klo- auf Entsprechendes beziehen ist.
ster ihres Verbandes verlegen, wobei G1e (Vollmachtsträger). oll-
den Ortsoberhirten, 1n dessen Bereich das machtsträger ist die Person des General-
Noviziatshaus liegt, vorher verständi- oberen der der Generaloberin bzw. jene
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Person, die bei deren Verhinderung auf ferenz in Vorschlag gebracht un VO:

Grund der genehmigten Konstitutionen apostolischen Stuhl genehmigt worden IS
Dies bedeutet ıne weitgehende Abände-vorläufig die Leitung übernimmt. Iräa-

gerin der Vollmacht, VO  5 der Ende VOoO  . rung der Normen des Ca 534, wonach
die ede ist, ist die Oberin des eigen- bisher die rdensobern hne Genehmi-

berechtigten Klosters der bei deren Ver- gUuNng des apostolischen Stuhles 1n der
hinderung jene Person, welche vorläufig Bundesrepublik 1LUIX bis 000 ‚—

erteilen konnten. Diesedie Leitung übernimmt. Genehmigung
(Subdelegation durch den Geldsummen sind jetz für die verschie-

denen Länder festgelegt, un (iIn einer al-verhinderten Generaloberen).
Wenn der Generalobere der die (je= lerdings nicht amtlichen Weise 1m Com-

mentarıum PIo Religiosis et i1Ssionarıilsneraloberin ın ihrer Amtsausübung be-
hindert sind, können G1€e ihre Vollmachten 47I 1966, 255 veröffentlicht worden.
Sanz der teilweise einem Mitglied ihres Demnach S ilt, daß In folgenden Ländern

die Generalobern bis fol-Verbandes durch Subdelegation übertra-
gCcnh, welches dann ihrer Gtelle handelt, genden Ssummen Genehmi-

ZUNSCNH erteilen können:daß dieser Bevollmächtigte sowohl
selbst VO  3 den Vollmachten Gebrauch Argentinien 15 0OQOO OO!  O DPes
machen als uch in Einzelfällen s1e erneut Belgien 500 O0O0O Belg. Fr

Dollarssubdelegieren kann, unter Beachtung frei- Bolivien u OO

ich der renzen un: Auflagen, die ben Brasilien 15 OO  @ Dollars
Chile Dollarsfestgesetzt worden sind. 50 O0QOO

(Geltung des Dekrets). — Was Columbien 500 O00 Col Pesos
uba OQOQOO Dollarsvorstehend verfügt worden ist, T1 sofort

1n Kraft un! bedarf keiner SO Exeku- Deutschland
bei Veräußerung 500 OO!  Ötionsverfügung.

QQQ OO0bei Beleihung
AUS DE  Z BEREICH DER Dominik. Republik LOO O0OO Dollars

DES APOSTOLISCHEN STUHLES Ecuador 25 OOO Dollars
Nachdem bereits November 1964 England 100 O00

Frankreich 500 OO0 Francsdurch päpstliches Reskript den General-
obern der Priesterordensverbände päpst- Honduras > O00 Lampiras
lichen Rechtes SOWle den Abtpräsides der Irland 50 O0O0O

(0)0! LireMönchkongregationen iıne Reihe Italien 5! OO OOO

Vollmachten übertragen wurden, die bis- Luxemburg 500 OO!  ® Belg. Fr.
Malta LO  O OOOlang dem apostolischen Stuhl vorbehalten

(vgl , 19065, 208—211), ist 1U11- Niederlande 60 OOO Gulden
Nicaragua Z OOQO!  Omehr am 2 Maıiı 1966 durch die Religio-

senkongregation uch den Generalobern Panama 2 OQOOQOO

der Laienorden des päpstlichen Rechtes araguay OOQOO

Psoles(männlichen W1e weiblichen) ıne Reihe DPeru 500 QOOO

entsprechender Vollmachten erteilt worden Philippinen 10  O 0O0O0O0O Pesos
Portorico 10  O OOO(siehe iın diesem Heft 191f) In beiden Er-

mächtigungen ST den Generalobern uch Portugal 500 OOO Escudos
Schottland OO!  Ödie Vollmacht gegeben worden, dafß Güter

des klösterlichen Verbandes mıiıt Zustim- Schweiz 500 QOOO Schw. Fr.
MUunNng des jeweiligen Beirates veräußert, opanıen QOO!  Ö QOO!  Ö Pesetas
belastet USW. werden können bi jener Uruguay >J 0OO0OO

Höhe, welche die nationale Bischofskon- Venezuela OO0 Bolivar
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Ordenshochschulen wird sich dem-Die Religiosenkongregation hat Des
zember 1965 die Statuten für die In nächst die OLV nennen) diesen Bera-
nationale Union der General- Lungen hinzugezogen wird.

gutgeheißen und den ext Die Teilnehmer halten für richtig,
dieser Statuten 18 Dezember 1965 die wissenschaftliche Grundausbildung
veröffentlicht (Commentarium PIO eli- ihres Nachwuchses grundsätzlich Or-
210515 et Missionariis 47 , 19066, 144—120) denshochschulen durchzuführen. Das jel
Die Ritenkongregation hat der wissenschaftlichen Ausbildung, die
28 November 1964 der Vor- geistliche Prägung der Studien und die
schrift des Call. 2054 für Selig- un Hei- VO Vaticanum [1 geforderte Erneuerung

des Ordenslebens, die hne Erneuerungligsprechungsprozesse genehmigt, daflß die
Abschriften der Prozeßakten 1m Wege des des Studiums nicht möglich ist, verlangen
Rank-Xerox-Verfahrens erstellt werden eigene Ordenshochschulen.
dürfen (Commentarium PIro Religiosis et Es mussen Überlegungen angestellt
Missionari1is 56, 1965, 205 werden, wWI1ıe die Ausbildung des Ordens-
Zum CONsultor der Rüben kön« nachwuchses durch Zusammenarbeit und

Zusammenschluß bestehender AnstaltenSAr EL a OMM (Sektion für die heilige
Liturgie) wurde der Franziskanerpater verbessert werden kann.
Bartolomeo Belluco ernannt. (L’Osserva- 1Tle stimmen darin überein, da{(ß die
tore Komano 1967 Philosophie 1 Ausbildungsgang des Or-

denspriesters als eigenes Fach unvermischt
erhalten bleiben mMuUu.: Ihr Dienstcharak-

AUS DEM BEREICH DER ter ZUT Theologie un:! Seelsorge muß 111e  =

ENSOBERNVEREINIGUNGEN überdacht werden.
Die Ordenslektorenvereini- Der Vorstand der OLV besteht aus fol-
SIN VO 16 bis il genden fünf Patres Dominikus Koster
1967 ın St. Augustin un: beschäftigte sich O J Walberberg bei Bonn (Vorsitz); Erich
mıt den Fragen der Studienreform Grunert CS55R, Geistingen bei Hennef
und der Hexlan bildung des (Sekretär); Albert Vd  z Gansewinkel SVD,
Ordensnachwuchses. Um die 5öt. Augustin bei Siegburg; Albert Wal-
Aufgaben der Ordenshochschulen ın Wis- kenbach SAC, Vallendar bei Koblenz Nn

senschaft, Forschung un Erziehung bes- arl Becker 5J, t. Georgen bei Frankfurt.
Ser lösen und die bestehenden Kon- Auf einer Tagung Anfang Mai 1967
takte den Professoren Aaus dem Diöze- wird die Umformung der OLV 1n ıne
sanbereich weiter ausbauen können, „Arbeitsgemeinschaft der Ordenshoch-
wurden folgende Resolutionen gefaßt: schulen“ vollzogen werden.

Die Teilnehmer freuen sich über den In der Woche VO: 22 bis Januar 1967
Wunsch der Bischöfe, die Meinung der fand ın Leutesdorf ıne
Ordensleute 1n Fragen der Studienreform Sun $g der Novizenmeister sta
kennenzulernen. Um einen möglichst - Die Grundsatzreferate hielt tto Pesch
gen und fruchtbaren Gedankenaustausch Die eratungen geschahen 1n vier Ar-
herbeizuführen, halten Gie für notwen- beitskreisen: e ber das Chorgebet heute;
dig, da neben dem Fakultätentag un über die heilige Megsse un Wortgot-
der Arbeitsgemeinschaft der katholisch- tesdienste; über Formen un! Weisen
theologischen Fakultäten un philoso- des persönlichen Gebetes; über das An-
phisch-theologischen Hochschulen regel- liegen un die Ermöglichung der Gemein-
mäßig die AD  © (Arbeitsgemeinschaft der schaftsmeditation.
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Am 2 November 1966 fand 1in Stuttgart VO  an Paderborn Dr Alfred Cohausz, be-
die erste Sitzung der VO  5 der Deutschen stellt. Die Kontfterenzen der höheren Or-
Bischofskonferenz LIEU konstituierten densobern iın Deutschland werden für die
KOmMmM1SSION für das Ordens- angeschlossenen sowohl männlichen wIıe
We (vgl 8/ 1967, 69) An weiblichen Orden un Kongregationen Je
dieser Sitzung nahmen uch Vertreter der einen Archivar bzw. ine Archivarin ın
deutschen Brüder- un Schwesternorden die bischöfliche Hauptkommission ent-
SOWIl1e der Leiter des Institutes für mM155S10- senden.
narische Seelsorge teil Durch die LEUE Bezüglich des durch das Reichskonkordat
Kommı1ssion wird die Arbeit der bisheri- Art. 3 verrichtenden — l f U
CIl gemischten Kommission fortgesetzt das deut-Wohlergehen des
werden. Die Kommıission kann keine Vel- schen Volkes und Reiches hat
bindlichen Beschlüsse fassen, sondern 190008 die Bischofskonferenz 1n Fulda beschlos-
Vorschläge machen. Rechtskräftig können SseN, daß die Fürbitte für olk un ater-
die Vorschläge SE nach Genehmigung land künftig ın die Fürbitten der Eucha-
durch die Bischofskonferenz und die Mit- ristiefteier eingefügt werde; mehrere lex-
gliederversammlungen der Ordensobern- te hierfür sind ZUrTr: Auswahl angeboten
vereinı1gungen werden. Da vermutlich (Amtsblatt Aachen 1966, 183)
ın fast sämtlichen Kommissionen, die VO  e Anläfßlßlich der parlamentarischen Beratun-
der Bischofskonferenz errichtet wurden

SE des Bayerischen Volksschulgesetzes(vgl Ö” 1967, 68) Fragen behan- hat der Bischof VO:  5 Augsburg Ok-
deln sSeiIn werden, die uch das Ordens-
leben un die Ordensleute berühren, WUrTr-

tober 1966 ine kirchliche Erklärung Vel-

öffentlicht, 1n welcher die
de folgender Antrag die Bischofskon- nisschule als Normalschule
ferenz gestellt: „Die Kommission {ür das begrüßt un den Gesetzentwurf bejaht,
Ordenswesen bittet sgämtliche Komm1i15ss10- weil dem vorrangigen Recht der Eltern
11e  z} der Bischofskonferenz, prüfen, wıe
weit ihren Mitarbeitern uch Ordens-

un: den Anliegen der Kirche Rechnung
Im gleichen 1nnn hat auch der Bi-

leute iın ihrer Eigenschaft als Ordensleute schof VO  s Eichstätt Dezember 1966
gehören sollen.“ ine Stellungnahme abgegeben (Amtsblatt

Augsburg 1966, 335 ; Amtsblatt Eichstätt
VERLAUTBARUNGEN 1966, Zz0):

DER DEUTSCHEN

Die deutsche Bischofskonferenz hat auf AUS DE  Z BEREICH
DER DEUTSCHENihrer Vollversammlung VO Februar

bis März 1966 ın Hofheim die Bildung Das Ordinariat Würzburg hat Bestim-
einer bischöflichen aupt- mungen über die Vereidigung \ ACO)

kommission für die kar cH ıu Meßweinlieferanten erlassen,
chen Archive 1n Deutschland be- wonach Firmeninhaber der leitende (Ge-
schlossen. Zweck dieser Maßßnahme ist die schäftsführer, zusätzlich t{wa uch der
Ordnung un Vereinheitlichung der Be- verantwortliche Kellermeister, auf die

Reinheit der Meßweinproduktion VeI -treuungsvorschriften kirchlicher Archive
1m Rahmen der VO Apostolischen Stuhl eidigen sind. Die Vereidigung erfolgt alle

fünf Jahre; wel Monate VOL Fristablaufunter dem Dezember 1960 erlassenen
Anweisungen über die Verwaltung der ist Weiterzulassung bitten. Des
Archive (AAS 1960, (1 Zum ersten weiteren werden Bestimmungen über die
Vorsitzenden der bischöflichen aupt- Behandlung des Me(fweines erlassen,
kommission wurde der Bistumsarchivar deren Einhaltung der Eid verpflichtet:
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darf 1Ur reiner, 7zusatzfreier Naturweıin liche Veranstaltungen erarbei-
verwendet werden. Näherhin wird darge- tet Demnach bedürfen der vorherigen

schriftlichen Genehmigung der oberhirt-legt, Wäas 1n der Bereitung un Behand-
lung des Medisweines zulässig un: verbo- lichen Gtelle: Werbebeilagen kirchlicher
ten ist (Amtsblatt Würzburg 1966, 228) Veranstalter VO  a} Sammlungen uUuSW. 1ın den

Im Erzbistum öln wurden mit Wirkung Kirchenzeitungen; Kollektenpredigten;
UÜbernahmen VO  5 Patenschaften einzelnervom ı. Januar 1967 die Mutterhaus-

d PTrO Schwester und ona auf Pfarreien 1n der Diaspora un 1n der Mis-
S10N ; kirchliche Sammlungen, die über die

0 erhöht; für die VO  ’ der Or-
densgemeinschaft tiwa gewährte volle renzen einer Pfarrei hinausgehen; öku-

menische Kollekten. EG ist näherhin ansge-freie Station ist außerdem pPro Schwester
eın monatlicher DBetrag VO  3 O05 — ordnet, daß derartige Genehmigungen ILUTI

erteilt werden, weniln davon die allgemeinzusetzen (Amtsblatt öln 19606, 412). durchzuführenden Großkollekten (Mise-
Im Erzbistum München-Freising ist ZWI1- rCcOT, Adveniat, Missions- un Bonitatius-
schen dem Bündnis der katholischen
Frauen un ütter un dem Diözesanver-

kollekte), allgemein vorgeschriebene Dias-
pOTd- un Missionssonntage SOWl1e die

band des Katholischen deutschen Ftrauen-
bundes eine UÜbereinkunft z

Tätigkeit des Bonifatiusvereins, SOW1Ee des
päpstlichen Werkes der Glaubensverbrei-

Koordinierung der Frauen- tung nicht beeinträchtigt werden Amts-
e  E erfolgt un VO  5 Kardinal blatt Paderborn 19066, 114)

Döpfner 5 September 1966 ge-
heißen worden. Die Seelsorgearbeit wird MISSIONEN
auf Diözesanebene durch den Diözesanrat
der Frauenseelsorge geplant und abge- Am 2 September 1966 haben die deut-

schen Bischöfe die Priester eın Wort
stimmt; auf Pfarrebene ist nach Einheit- Weltmis-ichkeit trachten (Amtsblatt München- vAn SONNtTaAZ der

G erlassen, 1ın welchem dieFreising 1966, 350). Schwerpunkte der M1ss106125-=-
ber theologische Fernkurse arbeit arl Herz gelegt werden: die

unterrichtet ine Bekannt- einheimischer Katechisten,Ausbildung
machung des Ordinariates Freiburg, die Förderung einheimischer Schwestern-
über die Fernkurse VO Wien, Düsseldorf gemeinschaften, die Hilfe für Ausbildung
un Zürich näher berichtet wird Amts- und Unterhalt einheimischer Priester
blatt Freiburg 1966, 187) Anzufügen ist (Amtsblatt Regensburg 1966, 110).
der Brieffernkurs des Ordinariates Mün-
chen Am Februar 1967 traten ın Hamburg

der Vorsitzende des Deutschen Evange-
Hinsichtlich des Religionsunter- lischen Missionsrates, Hauptpastor
richtes Verbandsschulen Hans Heinrich Harms un der General-
bestimmt das Augsburger Ordinariat, daß sekretär der Evangelischen Arbeitsge-
alle Seelsorger, deren Gemeinden 1n den meinschaft für Weltmission, Oberkir-
Schulverband einbezogen sind, das Recht chenrat Heinrich Lohmann, mıt dem Präa-
un die Pflicht haben, der Erteilung sidenten des Katholischen Missionsrates,
des Religionsunterrichtes mitzuwirken Dr Klaus Mund (Aachen) un dem ka-
(Amtsblatt Augsburg 1966, z12) tholischen Missionswissenschaftler, Pro-
Die Diözesen VO  5 Nordrhein-Westfalen fessor Dr. Josef Glazik MSC (Münster)
haben Richtlinien für kirch- einem Informationsgespräch
liche Werbeak- INEIL, Bei den Vorschlägen, die VO:  3Kro Jl ekten,
*10 NeN, Sammlungen und ahn- seiten des deutschen Evangelischen Mis-
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S1ONsrates gemacht wurden, geht nicht vertieftes Studium der Berufung des Vol-
vorrangıg carıtatıve, soziale und kul- kes Gottes, der Berufung, die 1ın der {Lan-
turelle Zusammenarbeit, sondern un das fe ergeht, und des spezifischen Charakters
gemeinsame jiel „die Verkündigung der der Berufungen den besonderen
VO  a’ ott in Christus gewirkten Erl5ö- Diensten.
sung“”. Die bischöfliche Kom- Die Studienkongregation wird ersucht,
DAl SOM für die Weltmission diese Studien twa durch 1i1ne inter-
wird das Anliegen 1M Sinne der Ausfüh- nationale theologische Arbeitstagung
rungsbestimmungen Zu Missionsdekret anzuregen.
prüfen. Es ist die erste Aufgabe der pastoralen

Zentren für geistliche Berufe auf natio-
UND ORDENSBERUFE naler un diözesaner Ebene, 1mM Rahmen

ihrer Möglichkeiten solche Studien eben-Der Pro-Präfekt der Studienkongregation,
Erzbischof Gabriel hat falls anZUuUregen un ihre Ergebnisse
die Leiter der Nationalzentren für die wirksam publizieren. Das Seiz
Pastoral der geistlichen Berufe einer türlich VOTaUS, daß diese Stellen voll
Konferenz nach Rom eingeladen. Die Kon- arbeitsfähig sind (vgl Nr. 8’ 18)
ferenz befaßte sich mıiıt e  Z Für alle zukünftige Arbeit ist uUuNLUM-
der geistlichen Berufte un: gängliche Voraussetzung, daß alle Ver-
legte den Ordinarien und Ordensobern antwortlichen in diesen Gtellen die Lehre
der vertretenen Ländern (Belgien, Deutsch- VO Wesen der Berufung wirklich ken-
land, England, Frankreich, Holland, Ita- MeNn.: Es ist selbstverständlich, daß S1€e
lien, Irland, Luxemburg, Österreich, Por- 1n diesen Fragen celbst Fachleute WEeTl-

tugal, Schottland, Schweiz, opanien) fol- den un sich mıiıt theologischen Bera-
gende Entschließungen VOÖT: tern umgeben.

Was auf diesem Gebiet erarbeitetDie Berufungen UmMmM priesterlichen
Dienst und Ordensleben un die allen wird, coll 1n einem europäischen AÄAus-

tausch allen zugute kommen. Es ist Sa-Getauften Zgemeinsame Berufung che der Studienkongregation, diese BC-
Die Pastoral der geistlichen Beruftfe macht genseitige Information 1n Gang brin-
den Eindruck eines isolierten Sektors 1mM SCH un! erleichtern mıiıt ihren
weıten Feld kirchlicher Tätigkeit, weil eigenen der mit den 1ın Europa schon
INan nicht klar erfaßt, wWI1e tief die bestehenden publizistischen itteln.
Berufungen ZUuU priesterlichen Dienst
und Ordensleben miıt der allen Getauften IL Die Pastoral der Priesterberufe Un die

Pastoral der Ordens- und MissS10NnSs-un dem ganzen Gottesvolk gemeinsamen
Berufung verbunden sSind Dafß INa  - sich berufe

die geistlichen Berufe 1LLUT Rande Aus den Beginn der Konferenz SC
kümmert, ist zZUuU grofßen eil ine Fol- benen Situationsberichten geht klar her-
SC dieser theologischen Zersplitterung. VOTL, da{f zwischen den pastoralen Bemü-r-
Hier Abhilfe schaffen, ist das jel die- hungen Priesterberufe un denen
ser üunsche un! Entschließungen. Ordens- un:! Missionsberufe mancherorts
Es ist unerläßlich, den NnsCmH Zusammen- bis heute kaum ine Verbindung besteht.

In einigen der vertretenen Ländern: Bel-hang zwischen der grundlegenden Beru-
fung aller Christen un: den Berufungen gıen, Deutschland, Frankreich, Holland,

besonderen Diensten herauszuarbeiten. Schweiz sind (oder werden) beide auf -
ine theologische Klärung dieses Sachver- t+ionaler der regionaler Ebene koordiniert,
halts ist dringend nötiıg Sie erfordert eın ZUr[!r Zufriedenheit un ZU. utzen aller
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Anderswo beklagt 119  5 oft VO  5 beiden nicht die Verschmelzung VO  a Organen
Seiten die gegenseıtige Absonderung, gemeint, die ihre spezifischen Aufgaben
ja den Mangel Al erständnis fürein- wahrzunehmen haben, doch mufs
ander. über das Anfangsstadium einer gele-

hinaus-1lle sind sich darin ein1ig, daß diese 1so0- gentlichen Zusammenarbeit
kommen.lierung dem Dienst den Berufungen,

die ott geben will, un der Sendung der In jedem Land mußfß iıne zentrale Gtelle
Kirche zutiefst schadet. Die Methoden der geschaffen werden, die 1im Geist des
Konkurrenz, der eigenmächtigen Berufs- Konzzils der Förderung aller geistlichen

Berufe dient. Derartige Zentren, diewerbung mıiıt Motiven, die nicht immer
lauter sind laufen der Gnade Gottes ohl mıiıt der Bischofskonferenz als
rontal zuwider. uch mıiıt der Vereinigung höherer Or-

densoberinnen un -obern strukturellUm diese Zustände beseitigen, gilt C:
verbunden sind, bestehen cchonden Je eigenen, sich gegenseıitig ergan-

zenden Charakter un den charisma- mehreren europäischen Ländern Z 000 Zu-
friedenheit aller Nur solche Zentrentischen Reichtum aller Berufungen iın

der Kirche entdecken un bewußfßt sind iın der Lage, AL Koordinierung der
Bemühungen innerhalb eines Landesmachen, beizutragen un auf regionaler undden Geist eines Presbyteriums, das diözesaner Ebene 1ine VO gleichenWelt- un Ordenspriester umfaßt, bes-

ser verwirklichen, Geist geiragene Zusammenarbeit NZUu-

SCIL.die Verantwortung aller, die sich ott
übereignet haben, der gemeinsamen IT Die Pastoral der geistlichen Berufe
Aufgabe der Evangelisierung uıunter der und die Seminare
Leitung der Bischöfe mitzuarbeiten, Die pastorale Tätigkeit zugunsten zelst-stärker bejahen licher Berufe hängt ab einem guun: ine Atmosphäre zegenseitigen eil VO  a der Konzeption der Seminare
Vertrauens schaffen. un VO Leitbild des priesterlichen Le-

Dazu sind folgende Anstrengungen nötig bens und Dienstes, das £ür die Ausbil-
Ordensleute, Missionare und Laien sol- dung der Priester maßgebend ist Die
len vollberechtigt ın die pastoralen Konferenz kam hinsichtlich dieses ZAd=-
Strukturen der verschiedenen Ebenen sammenhangs folgenden Ergebnissen:
einbezogen werden. 9. Es ist dringend notwendig, dafß das
Die Orden, Missionsgesellschaften un: Problem der Heranbildung der Priester

sSOweit möglich ist die Laien sol- un Ordensleute einem vertieften Stu-
len ın den Gremien, 1n denen die Pa- 1UmM unterzogen wird, und die unter-
storal der geistlichen Berufe erarbeitet schiedlichen pädagogischen Konzeptio-
wird, wirksam vertreten sSe1N. ne  3 dieser Ausbildung mit einem wel-

ten Verständnis rechnen können. WieAuf der Ebene der Gesamtkirche mögen
die römischen Kongregationen, denen das Dekret über die Ausbildung der

Priester deutlich macht, sind Proble-die Sorge ul  3 eine lebendige Pastoral
der geistlichen Berufe aufgetragen ist, matik und jel dieser Ausbildung
sich zusammenfinden, den Bischofs- überall gleich, allerdings darf 1119  > das
konferenzen un den Vereinigungen der Charakteristische jedes Landes nicht
Ordensobern gyemeinsame un VO übersehen.
gleichen CGieist erfüllte Richtlinien ZzZu B Vor allem wird gewünscht, dafß die
ben Mit diesem Zusammengehen IS Leiter der Seminare 1n den Für die
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Pastoral der geistlichen Berute Velr- Die Bischofskonferenzen sollen die
antwortlichen remien vertireien un Notwendigkeit erinnert werden, die
die Seminaristen selbst 1n dieser Pd- Pastoral der geistlichen Berufe in die
storalen Tätigkeit engagiert sind Gesamtpastoral integrieren.
Ebenso wird gewünscht, dafß die emi- 16 In der Gesamtplanung der Pastoral

soll dem Dienst den Berutfen derHNare für Gymnasiasten dort GS1e
bestehen sich mehr un:! mehr als Kirche eın eigener Platz un besondere
herausragende Institutionen ZUr Aus- Aufmerksamkeit eingeraumt werden.
formung der Taufgnade erwelisen Den Weisungen des Konzils entspre-
unbeschadet ihres spezifischen Cha- chend coll der Episkopat dafür SORBSECIL,
rakters un: ihrer UOrientierung auf dafß arbeitsfähige Zentren für die Pa-
mögliche Priester- und Ordensberufe. storal der geistlichen Berufe auf natıio-
Dem unsche des Konzils ntspre- naler und diözesaner Ebene geschaffen
chend wird Bedacht genommen, daß die werden. Deren Leiter collen 1in den
zukünftigen Priester und Ordensleute Seelsorgeräten Wort kommen; den
während ihrer (theologischen) Ausbil- Zentren coll alle Hilfe ZUr Verfügung
dung ıIn den Seminaren un: Ordens- gestellt werden, die für ıne gute Ar
instituten eingeführt werden 1n die beit unerläßlich ist
Lehre VoO  5 Berufung, Priestertum und 18 Die Errichtung dieser nationalen und
Räteleben. diözesanen Zentren für die Pastoral

13 Angeregt wird ine authentische Ein- der geistlichen Berufe wirft die Frage
weisung ın die Pastoral der geistlichen auf, welche Rolle ihnen in der Gesamt-

pastoral zukommt. Es scheint uns nNnO-Beruftfe 1n theologischer, soziologischer,
pädagogischer, psychologischer un! t1g, hier die Weisungen des Konzils
praktischer Hinsicht, die während der erinnern: Das IL olk Gottes
etzten Ausbildungsjahre der ıIn der ıst unter der Leitung der Bischöfe für
spateren pastoralen Weiterbildung die Weckung un: Pflege geistlicher
folgen kann Berufe verantwortlich.

A Endlich scheint wünschenswert, die Vor allem ist diese Verpflichtung den
nationalen Zentren für die Pastoral Familien aufgetragen un betrifft die
der geistlichen Berufe den bischöfli- Familienseelsorge, die Katechese, die
chen Kommissionen für Fragen des Katholische Aktion USW.

priesterlichen Dienstes un Lebens in Die Zentren haben all diesen Verant-besonderer Weise zuzuordnen, damit wortlichen gegenüber ıne subsidiäresich die Zusammenarbeit und die Un- Funktion un können jene 1n ihrertersuchungen (zugunsten geistlicher Tätigkeit nicht ersetzen. Sie selbstBerufe) 1m genannten 1nnn möglichst sollen (als Mittelpunkte) die Stelle
gut verwirklichen lassen. sein, VO  g denen für die Pastoral der

geistlichen Berufe immer wieder nNeuUuUe
Die Pastoral der geistlichen Berufe Impulse ausgehen, indem s1e das In=
und die Gesamtpastoral teresse un die Mitarbeit aller wach:

Um authentisch und £ruchtbar se1in, rufen un anregel. Dazu mussen 61
MUu: ıne Pastoral der geistlichen Berufe 1n die Strukturen eingegliedert wWelil-

ın ıne konkrete und kontinuierliche Ak- den, 1n denen die Pastoral entwortfen
tı1on eingebunden werden. Im Hinblick wird. 5o erscheint notwendig,

daß der Leiter des Diözesanzentrumsauf diese vitale Notwendigkeit kam die
Konferenz folgenden Entschließungen: für die Pastoral der geistlichen Berufe
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dem Priester- und dem Seelsorgerat Gemäß dem eist, der die IL: Pa-

angehört. cstoral der geistlichen Berufte durch-
dringen muß, un 1mM Hinblick auf die

Die Zentren für die Pastoral der gelist-
lichen Berute haben außerdem 1ine Rolle der Familie ist wünschen, daß

das Anliegen dieser Pastoral iın das
eigene Aufgabe, die sich Aaus ihrem
Auftrag ergibt, die 661e selbst erfüllen Programm der Ehevorbereitungskurse

aufgenommen wird
mussen, weil hier niemand s1e vertire-
ten kann. So unter anderem: Intorma- Die Konferénz wurde durch ihre I1.22
tionsarbeit, bestimmte theol., sOZzi1Ol1., Arbeit darin bestärkt, den dynamischen
pädag. Arbeiten, Exerzitien ZUrTr Orien- nicht statischen Charakter jeder
tierung 1n Fragen der geistlichen Be- Berufung hervorzuheben. ede Beru-
rufe, Hilfen für die Pastoral der geist- fung braucht deshalb ın jedem Lebens-
lichen Berutfe 1ın 1Ozese un Ptfarrei alter, uch nach dem endgültigen En-
Zur leichteren Eingliederung 1n die gyagemen durch die Weihe un! Pro-

Gesamtpastoral wünscht 111a1l 1n E1- feßs, Hilfe un orge VO allen Seiten

nıgen Ländern, „oeuvre des vocations”
durch „centre pastoral des vocations” In einem Nachwort wird der Primat der

ersetzen Gnade des Gebetes un der Buße in
der Pastoral der geistlichen Berufe, die

Die Pastoral der geistlichen Berufe
die einzelnen Altersstufen Bedeutung der christlichen Hoffnung, die

Maßgabe des Konzils und die Rolle PINET
In der gegenwartigen Lage un angesichts weltweiten Sıcht ım Berufungsapostolat
der Schwierigkeiten Junger Menschen VvVon hetont.
heute, sich endgültig engagleren, be-
tont die Konferenz noch folgende Punkte: Worte des Papstes ZUY Berufswerbung

Die feste Entscheidung ür einen kirch-
Die Teilnehmer a m europa-lichen Beruf kann SE 1n der eit der

Reife getroffen werden. Es waäre IS ischen Kongreß der Natinal-
direktoren für Berufswerbungdoch verfehlt, ine Erziehung des Jun-

SCn Menschen ZU. Verständnis für wurden Dezember 1966 VO  5 aps
Paul VI empfangen. In seiner AnspracheGott, die Kirche und ihre verschiede-
führte der Heilige ater aus

11e11 Dienste SOW1e seine Hinführung
einer apostolischen Haltung hin- Man muß sicher gen, da{fß unter allen

auszuschieben. Diese Erziehungsarbeit Bemühungen un Initiatıven, die VO  ‘

uUuNnseiei eit ZUr erhofften ErneuerungMU: früh WI1Ie möglich anfangen
un sich jedem AlterJ wenl)l der Kirche gefordert werden, das Werk

der Berufsförderung einen der erstenden Anrufen Gottes entsprochen WEeI-

den soll Plätze einnimmt. Tatsächlich kann manl

sich aum eine wirksame, beständige un:Die Konferenz stellt fest, daß ıne
Pastoral der geistlichen Berufe VOT recht geordnete pastorale Tätigkeit den-

ken, die nicht gahnz besondere Sorge auf-allem 1m Universitätsmilieu und
der Welt der Arbeiter £ehlt. Es wird wendet für den Nachwuchs 1m kirchlichen

Dienste Da Wir ber hier Männerndeshalb gewünscht, daß diese auf Er-
wachsene zugeschnittene Pastoral VO sprechen, die auf diesem Gebiet des Apo-

stolates ausgezeichnete Erfahrungen ha-den Zentren angere und
mıit den zuständigen Stellen der Katho- ben, brauchen WITr uch nicht erinnern

ischen Aktion und der Studentenseel- die ungeheuer schweren Fragen und
erarbeitet wird Schwierigkeiten, die euch in diesen agen

200



csolche Überfülle VO  } außeren Keizen ein,
ur Lösung vorgelegt werden; viele

die me1list seicht un leer, oft böseGebiete sind Ja leider durch den Mangel
und schädlich sind, daß 661e dadurch be-geistlichen Arbeitern sehr behin-
hindert werden, das vollkommene Lebendert, dafß Wır mıit großem Schmerz die
un seine Größe un Schönheit über-

orte Christi wiederholen mussen: „Die
haupt begreifen un:! 1ın BetrachtIrntie ist groß; ber der Arbeiter sind '
ziehen. Deshalb csollen G1e weise erZzZogellnige” (Luc 140;2)
werden, bestimmte Zeiten des Schweigens

uch wollen Wir Ul115 bei dieser Gelegen- un der Sammlung halten, iın denen
heit nicht mıit den schweren un Velr-

s1e sich ernst auf sich selbst besinnen
wickelten Fragen beschäftigen, die sich

der nach der Kommunıon eifrig ank
auf die rechte Erziehung der Priester-

IL der bestimmten Zeıten die EeWl-
kandidaten beziehen. Hierüber sind Ja
VO HIL SGtuhle Ööfters wichtige oku- CI inge betrachten. Besonders bei die-

5  > Gelegenheiten, wenn die JjJungen Her-
mente veröffentlicht worden, und uch

7E  > sich 1m Gebet mit ott vereinen,
das ökumenische Konzil celbst hat Regeln
voller Weisheit erlassen, die uch sicher sprechen s1e ihm wıe Kinder ZUuU Va-

ter und da enthüllt ihnen ott allmählich
ıne große Hiılte sein werden, ure Auf-

seine geheimen Ratschlüsse un Erwar-
gabe recht un fruchtbringend erfüllen.

t(ungen. Zugleich werden die Jugendlichen
Deshalb wollen Wir 1LLUI auf einige Punk- besser verstehen, ob 661e Zu P”riestertum
te hinweisen, die sich auf die Psychologie berufen sind der welches die Aufgabe
der jJungen Leute beziehen, die durch Ein-

ist, die ott ihnen zugedacht hat
ladung der Gnade ZU heiligen Dienste
berutfen werden. Diese göttliche Berufung Nicht weniger bedeutend un wertvoll
hängt Ja, wıe ihr wißt, ganz VO CT“ mukßß uch eın anderes Hilfsmittel einge-
gründlichen Ratschluß Gottes ab, gemäß schätzt werden, nmämlich daß die Alumnen

den Wortendem Worte des gyöttlichen Erlösers: „Nicht S1C| haäuftig m ıt
ihr habt mich erwählt, sondern ich habe Gottes beschäaftı&yenmn, die 1n der

Hl Schrift enthalten sind. \DETG: kann 1nuch erwählt”“ (Jo 15A16 ber ott ©1 -

wartet, da{fs der Mensch ın freier Willens- ausgezeichneter Weise gyeschehen, daß
111d:  - die „aktive“” Arbeitsmethodeentscheidung auf cseine Einladung ant-

wortet; mıiıt andern Worten, die göttliche wendet, die heute geschätzt wird, un
die ıne gegenseitige Arbeit VO  - LehrernBerufung ordert VOoO Menschen das H5ö-

re Deshalb mussen WITr u1l5 bemühen, un Schülern fordert: daß die Jugend-
daß den Gläubigen, besonders den Ju- lichen selber gewWisse Gtellen des Evange-
gendlichen, geeıgnete Hilfen geboten welIl- liums lesen, darüber diskutieren, un
den, durch die 661e die Stimme Gottes hö- die hohe und heilige Kraft der orte
Ten und, wWEeIlll S1€e sich einladet, mit Christi erspuren, und indem 61e in eigener
den Worten des JjJungen Samuel antwortien Kraft un Bemühung das Leben un die
können: ASprichs Herr, eın Diener aten des göttlichen Erlösers durchfor-
hört“ Kön 3,9). schen. Wie alle wissen, ist ür die For-

Unter den Mitteln, durch welche die Her- mMUNg der Jugend überaus wichtig, da({fs
61€e ganz klar sieht, welche Stelle und

zen der Jugendlichen bereit werden, das
Wort Gottes hören, ist das wichtigste, welche Autoritat Christus ın ihrem Her-

Z  a einnımmt, Christus, wıe aus dendaß 111a ihnen Gelegenheit bietet, 1N -

Schweigen und amm- Evangelien als Quellen erkannt wird. So
versteht 1a  aD} uch besser die Besorgtheitlung pflegen. Auf den els
der Kirche in diesem Punkte, wenll G1€e 1mder Kinder un Jugendlichen dringt nam-  Y

ich heute durch ugen und Ohren eine Dekret über die Priestererziehung
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zweıten Vatikanischen Konzil Sagt „Die einen Priester haben, der sich
sollen angeleitet werden Christus auszeichnet durch Gediegenheit un rel-
chen in der gewissenhaften Meditation fes Urteil, un der versteht, ihre Her-
des Gotteswortes, in der aktiven Teilnah- zensgeheimnisse väterlich entgegenzuneh-

den heiligen Geheimnissen der Kir- INECI, un der ihnen AA Seite steht als
che“ (Nr. Dann wird 1ın den Herzen Lehrer, Führer und Freund.
der JjJungen eute, die mit Jesus Christus Denn meıstens entsteht der Beruf ZZ/1 00

vertraut sind, un War nicht USs Bücher- priesterlichen Leben nicht VO  - selbst, SO11-

studium allein, sondern besonders uch ern ist wI1e eın heiliger Edelstein, der
1M inneren Herzensverkehr mıit ihm un In der Erde verborgen 1st un entdeckt
aduUus verborgener Frömmigekeit, eın tietfer werden mMuUu: ott reservıiert sich War

Eindruck entstehen, der nıe mehr getilgt selbst den Ruf seine Auserwählten;
werden kann ordert ber die Beihilfe seiner geweihten

Diener, damit die JjJungen eute das Wir-Noch einen anderen Weg gibt C den
jJungen Leuten helfen, daß s1e den Ruf ken der himmlischen Gnade bemerken und

den göttlichen 5amen, der 1ın ihre HerzenGottes vernehmen wenn G1E nämlich
das aktive Leben der Kirche gesenkt lst, ZUrTFr Reife bringen. Darum soll

den VO  5 ott Berufenen nıe das freund-I9n e genNneT Erfahrungzg kennen
le e  e B Deshalb soll all denen, die schaftliche Gespräch, der väterliche Kat

un besonders die geistlichefür die Förderung kirchlicher Beruftfe Ad1-

beiten, Herzen liegen, daß die JjJungen fehlen; das alles ber soll
1ın einer Weise geboten werden, daß —eute bekannt gemacht werden mıiıt den

Erfordernissen apostolischer Arbeiter, der ohl das Wirken Gottes, als auch die
Not der Armen der den Zuständen 1n Freiheit des Priestertumskandidaten voll
einer Gemeinde, das christliche Leben respektiert werden.
beispielhaft ist. Besonders sollen s1€e uch Dies sind die Punkte, die Wir uch AA
die Bildungsstätten kennen lernen, Erwägung vorlegen wollten un die Wir
Jugendliche als Hoffnung der Kirche S Sorge un Eifer für die Ke-
formt werden. Ebenso sollten G1€e sich 1n ligion empfehlen. etz bleibt Uns 1LUFr

einıgen apostolischen Aufgaben SsSUu- noch übrig, da{f Wir den Bemühungen, die
chen, herauszufinden, inwieweıt G61€e ihr iın diesen agen begonnen habt, ylück-
sich für solche Arbeiten eignen. In be- lichen Erfolg wünschen, un: Wir EeTMUINL-
sonderer Weise sollen S1€e VO frühester tern euch, daß ihr ın unerschütterlichem
Jugend gewöhnt werden, aktiv den Vertrauen das Werk heiligen Apo-
liturgischen Funktionen teilzunehmen, da stolates freudig weiterführt. Denn wenn
nichts die Herzen mehr 74A006 Frömmigkeit uch uch große Schwierigkeiten begeg-
bewegt, als die Teilnahme den heiligen NECIN, darf 119  3 doch Nnıe un nirgends
Geheimnissen, deren Kraft bewirkt, da{fiß meınen, ott würde nicht für die Bedürtf-
die Jugend 1n 1ne heilige Atmosphäre NısSse seliner Kirche Dorge tragen und nicht
hineinwächst un VO: dem Verlangen CNaAaU wıe ın früheren Zeiten uch
erfüllt wird, den Spuren Christi nachzu- heute unzählige Scharen VO Jugendlichen
folgen. sich rufen, die großherzig, stark;
Schliefßlich iıst AA endgültigen glücklichen verdorben un: rein dem ufe Christi fol-
Reifung eines kirchlichen Berutfes überaus gen und den Wunsch spuren, sich der Kar-
notwendig, dafß den Jugendlichen die (Ge- che weihen. Laßt nıe ab, diesen gelieb-
legenheit offensteht, sich die Lehrer testen Kindern die Ideale des heiligen
des göttlichen Wortes celbst wenden Apostolates un die Wege der christlichen

G1 €und S1e hören, nämlich da Heiligkeit vorzulegen; zeigt hne nter-
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lafs die Not der Seelen; entflammt ihre schen Personen des Öffentlichen un pr1-
erzen Z Nachfolge Christi: 61€e werden vaten Rechts betrieben werden. Der not-

euch hochherzig folgen. wendige Schulaufwand einschließlich der
Kosten für die Baumaßnahmen werdenDamit diese Unsere Wünsche, die Wir

dem allmächtigen ott aus anzen. Her- VO aa ersetzt (Art 65—67). Bayeri-
sches Gesetz- un: Verordnungsblatt 1966,Ze  z empfehlen, ylücklich verwirklicht Wel-

den können, spenden Wir uch allen 402).
WI1Ie Arbeiten voll Liebe 1mM Herrn, Durch Schreiben des Bayerischen Staats-
als Bewels unseres väterlichen Wohlwoaol- ministeriums FÜr Unterricht un Kultus

VoO Januar 1966 wurde unter ZEeW1S-lens, den Apostolischen egen
GE  3 Voraussetzungen die - E  E

beamteter VolksschullehrerUND KIRCHE
religionspädagogischen

In Bayern ist Aalillı 1 November 19066 1n Arbeitsgemeinschaften und
1euUues Volksschulgesetz erlassen

e als Dienst 1m Sinne der
worden, welches die bisherigen Gesetze Unfallbestimmungen erklärt, da{s B
über UOrganisatıion der Volksschule, deren gyebenenfalls für Teilnehmer solchen
Schulleitung un Schulaufsicht, über Schul- agungen Unfallf£ürsorge lei-
bedarf, Schulverwaltung, Schulpflege und
Schulverbände aufhebt un deren Bestim- sten ist (Amtsblatt Würzburg 1966, 203)

ber die Erstattung VO  n
INUNSECIN zusammenfaßt und neuordnet.

ertragsstieuern an inländische Gtif-
Das LEUE Volksschulgesetz hält dem 1ın

tungen un Körperschaften des öffent-
der Bayerischen Verfassung festgelegten
Grundsatz fest, da{(s die lichen Rechts, die ausschließlich un

mittelbar gemeinnützigen der mildtätigenschule Regelschule ist un die
christliche Gemeinschaftsschule LUr auf bzw. kirchlichen Zwecken dienen, berich-

tet ıne Entschließung des Bayerischen Fi-
Antrag errichtet wird. Antragsberechtigt
sind die Erziehungsberechtigten VO m1n- nanzministeriıums VO: Oktober 1966;

ebenso das Amtsblatt der Erzdiözese Köln
destens 25 Schülern einer Volksschule;
wWenn Antrag erfolgt stimmen die Erzie- 19' 319/ Pfarramtsblatt 29, 1966, 415).

Der Bundesgerichtshof hat durch Urteil
hungsberechtigten 1ın geheimer Abstim-
MUNg ab; die beantragte Gemeinschafts- VO: Maı 1966 erklärt, dafß 1V -

In als dem Gottesdienst gewidme-schule ist errichten, wellll sich wel
Drittel der abstimmenden Erziehungsbe- te Gegenstände gelten haben, deren

Diebstahl Iso Kirchendiebstahl gemäßrechtigten FÜr diese Schulart entscheiden
und mindestens die Hälfte der Frzie- 243 Abs Nr GStGB ıs (Pfarramts-

blatt 59, 1966, 389)hungsberechtigten der Abstimmung
teilgenommen haben (Art I 2—3) An Das Landgericht Mannheim hat durch Be-

den Gemeinschaftsschulen werden die schluß VO Juli 1966 1n einem Streit

Schüler nach christlichen Grundsätzen - die religiöse Kindererzie-
zwischen einem freireligiösen Va-terrichtet und CrZOEN (Art Q, ;0) Das

Gesetz sieht außerdem die Ablösung der ter und einer katholischen Mutter ent-

schieden: die freireligiöse Weltanschau-bisherigen Schulpflegschaften durch E1l-
fernbeirrtälte VOTI, in denen LUr die un des ater ist, weil der aa allen Ne-

Erziehungsberechtigten vertreten sind ligionen wertneutral gegenübersteht, nicht

(Art 506 ff} Besondere Förderung kann geringer bewerten, als das kirchliche
nach Art 67 den privaten Volksschulen Bekenntnis der katholischen utter Wenn

sich die Eltern über die religiöse Erziehungzuteil werden, wenn G1€e auf gemeinnut-
ziger Grundlage wirken und VO  5 juristi1- dieses Kindes unein1g sind, ist dadurch
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noch nicht das Wohl des Kindes objektiv PERSONAL  CHRICHTEN
gefährdet. Lieses Wohl ist uch dann Pater Walter FT 5) wurde Zu
nicht gefährdet, wWEeNnl das ind bis persönlichen Assistenten des Kardinals
seinem Lebensjahr infolge der Unei- Bea für die Leitung der Gtudien für ıne
nigkeit der Eltern keinem bestimmten Be- yemeinsame Bibel bestimmt. bbott
kenntnis angehört und beide Elternteile hat das Einheitssekretariat bei der Kon-
uıunter gegenseıtiger Achtung ihrer abwei- ferenz der Vereinigten Bibelgesellschaf-chenden Standpunkte SOWI1Ee hne einsel
C EinfÄlußnahme das ind auf der Grund- ten 1m Mai vergangeNCNM Jahres verireten

un:! ist seither onsultor des Gekretariats.
lage ihres persönlichen Glaubens erzlie-
hen (Amtsblatt 59, 1966, 428) Von 1958 bis April 19066 War Mit-

herausgeber der amerikanischen esulten-
I)as Finanzgericht Düsseldorf hat durch zeitschrift „America”
Urteil VO Marz 1966 festgestellt, da{fß
eın katholisches Studentenwohn- Der Aachener Weihbischof Josef
heim dem Gemeinbedarf dient, mithin wurde VO Bischof Dr Johan-

1165 Pohlschneider Z bischöflichen VAsgrundsteuerlich begünstigen un VO  j

der Baulandsteuer befreien ist (Amts- kar für die Angelegenheiten der Ordens-
blatt öln 190606, z20) leute ernannt

Der Kultusminister VO Nordrhein-West- Dr Robert OS Leiter des
ftalen hat Juni 1966 hinsichtlich des Referates Seelsorgehilfe 1ın der Zentrale
Unfallschutzes der GC-eist ı- des Deutschen Caritasverbandes und Di-
HCN die öffentlichen Schulen rektor der Hoheneckzentrale ZUr Abwehr

erteilen,benamtlich Religionsunterricht der Suchtgefahren 1n Hamm ist Z Kon-
mitgeteilt, daß dieselben kraft Gesetzes sultor für Pastoralfragen 1n der Konzils-

Arbeitsunfälle versichert sind, kongregation ernannt worden. Dr Svobo-
uch wenn 61e 11UT ehrenamtlich der LLUTLT da iet Gründer und Leiter des katholi-

Stundenvergütung atig werden und schen Blindenwerkes in Deutschland;
nicht Bedienstete des Landes sind (Amts- ist ferner Vorstandsmitglied der nterna-
blatt Aachen 19606, 220). tionalen Arbeitsgemeinschaft für Geelsor-
Das Bundesverwaltungsgericht hat durch 1M Gastgewerbe un! Tourismus
Urteil VO MarTz 1966 hinsichtlich der

Superior Michael wurde durchstaatlichen Subventionie-
Reskript der KonsistorialkongregationLU S der Privatschulen fest-
Zu Generalkommissar der Gemeinschaftgestellt, da{fß eine als Ersatzschule 1Neli-

kannte Privatschule aus staatlichen Mit- VO den Engeln ernannt.

teln subventionieren sel, da G1E den Kardinal Döpfner hat den Frankfurter Je
aa VO  5 seiner Bildungsaufgabe ent- VO Schönfeldsultenpater Hans
lastet un ihm daher besondere Kosten Z Leiter der kirchlichen aupt-
erspart (Pfarramtsblatt 59, 19066, z318) stelle für Männerseelsorge un Männer-
Das Bayerische Oberste Landesgericht arbeit in den deutschen Diözesen, die ih-

ren Sitz 1n Fulda hat, ernannthat durch Urteil VO 2 November 1965
festgestellt, daß historis  h be- Der Dr Wil«Redemptoristenpatergründete Reichnis vwerpflich- e& h wurde ZUuU. ordentlichen
HN S -CMe, die eın Patron gegenüber

der Professor für neutestamentliche Exegese
Pfarrkirchenstiftungen -pfründen die Universitaät Maiınz berufen
hat, uch ann fortbestehen, WEl diese
Pfarreien nicht besetzt sind (Pfarramts- Robert Leiber s]/ der langjährige
blatt 59, 19606, 267) Privatsekretär Papst Pius Xl b ist 1177 Al-
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ter Vo  3 S0 Jahren in Kom verstorben. Priester und ceit 1936 Bischof Sser-
vatore Romano 11. W 1967)1906 trat 1n die Gesellschaft Jesu e1in,

OL wurde Z Priester geweiht. ET Die Trappistenabtei Mariawald hat
War durch lange Jahre Professor für Kir- 1967 Otto alg Z

chengeschichte der päpstlichen Univer- Abt gewählt. Die Abtsweihe fand
csitat Gregorlana. Engster Mitarbeiter des 1967 GEa Abt tto Aßfalg ist Nach-
späteren Papstes Pius SE War ceit des- folger des tödlich verunglückten Abtes
S€  - Tätigkeit als Nuntius iın Bayern un Andreas Schmidt.
ın Berlin Zum Abt der Missionsbenedik-
Am Dezember 1966 starb 1ın Weın- t+inerabtei Schweiklberg ın Niederbayern

wurde I 1967 DUr Anselmgarten Dr. Gottfried Josef
ler SDS, VO  3 1959 bis 1965 Provinzial bisher Superio0r des Gtudien-
der süddeutschen Provınz der Salvatoria- kollegs der Abtei 1n Friedberg bei Passatt,

neT, zuletzt Superior des Kollegs in Bad gewählt. Dr Anselm Schulz 1öst Abt Wil-
urzach. libald af ab; der nach fast 7>56-

Am Januar 19067 starb der Bischof VO  e jähriger Amtszeit kürzlich resignierte. Von
1960—1964 lehrte der z5jäahrige NEeUEC Abt

Sandomierz Polen), Johann der Hochschule der Missionsbenedik-
Der Verstorbene War 18806 ın Blasiowitz

tiner 1in Peramiho/Ostafrika(Erzdiözese Breslau) geboren, cseıit 19171 Josef Pfab
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